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641/2/23/95-230/Üb. 
 
 
 
Vollzug der Wassergesetze und des UVPG; 
Wiedervernässung ehemaliger Teichstandorte zur Schaffung einer Ausgleichsfläche auf der Fl. Nr. 1532, 
Gemarkung Tirschenreuth durch die Stadt Tirschenreuth; 
Bekanntmachung des Ergebnisses der standortbezogenen Vorprüfung 
 

 
Bekanntmachung 

 
Die Stadt Tirschenreuth möchte auf der Fl. Nr. 1532, Gemarkung Tirschenreuth, ehemalige Teichstandorte 
reaktivieren und dort Feuchtflächen schaffen, die sie dann als naturschutzfachliche Ausgleichsfläche nut-
zen kann. 
 
Aktuell ist die Situation vor Ort die, dass die Teichdämme zum Teil noch vorhanden, aber durchstochen 
sind, so dass sich dort aktuell kein Wasser befindet. Zukünftig sollen die Dämme saniert, die Durchstiche 
geschlossen werden und Anstauvorrichtungen eingebaut werden. Die Dämme werden eine maximale Höhe 
von 1 m haben und so angelegt werden, dass sie befahrbar sind. Die Stauhöhe richtet sich nach den 
Vorgaben der unteren Naturschutzbehörde. Es sollen sich kleine Wasserflächen bilden, die von größeren 
Vernässungsbereichen umgeben sind. Der aktuell vorhandene Waldbestand ist schon gerodet bzw. soll 
noch gerodet werden. 
 
Es handelt sich bei dieser Maßnahme um einen Gewässerausbau im Sinne des § 67 Abs. 2 2 Satz 1 WHG. 
Der Ausbau erfolgt naturnah. 
 
Gemäß § 7 Abs. 2 UVPG Nr. 13.18.2 der Anlage 1 zum UVPG war deshalb eine standortbezogene Vor-
prüfung des Einzelfalls durchzuführen. 
 
Die Vorprüfung hat ergeben, dass in unmittelbarer Nähe zu dem Vorhaben gesetzlich geschützte Biotope 
(Schwimmblattgesellschaften, Röhrichte in Teichen) vorhanden sind. Allerdings ist festzuhalten, dass in 
diese Biotope nicht eingegriffen wird. Es wird sichergestellt, dass diese Teiche weiterhin Wasser erhalten, 
so dass diese Biotope nicht beeinträchtigt werden. Durch das Vorhaben sind keine nachteiligen Umwelt-
auswirkungen zu erwarten. 
 
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist daher nicht erforderlich. 
 
Nach § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG ist das Ergebnis der standortbezogenen Vorprüfung bekannt zu machen. 
Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist (§ 5 Abs. 3 
Satz 1 UVPG).  
 
 
Tirschenreuth, den 09.06.2026 
Landratsamt Tirschenreuth 
 
 
 
Hubert Schicker 
Landrat 
 
 
 ___________________________________________________________________________________________   

 
  



Seite 103 A M T S B L A T T  

643/2/26/2-230/Üb. 
 
 
Vollzug der Wassergesetze und des UVPG 
Antrag auf Neuerteilung einer Bewilligung für den Betrieb der Wasserkraftanlage in Leugas an der Wiesau; 
Bekanntmachung über die Auslegung der Antragsunterlagen 
 
 

Bekanntmachung 
 
 
Im Ortsteil Leugas, Gemeinde Wiesau, existiert seit Jahrzehnten eine Wasserkraftanlage. Die erforderliche 
wasserrechtliche Erlaubnis war erloschen. Daher stellte der aktuelle Eigentümer einen Antrag auf Neuer-
teilung einer Bewilligung für den Betrieb der Wasserkraftanlage. 
 
Aus den Antragsunterlagen ergibt sich folgendes:  
Die Ausleitung erfolgt aus der Wiesau. Dort befindet sich eine kleine Wehrschwelle. Die max. Ausleitungs-
menge beträgt 240 l/s. Die Wehrschwelle in der Wiesau kann mit einfachen Mitteln durchgängig gestaltet 
werden. Lt. Antrag soll eine Mindestwassermenge von 20 l/s abgeleitet werden. Dieser Vorschlag ist aller-
dings noch nicht mit den Fachstellen abgestimmt. 
Ab der Ausleitung läuft das Wasser über einen teils verrohrten Oberwasserkanal zum Triebwerksgebäude, 
welches sich auf der Fl. Nr. 823, Gemarkung Schönhaid, befindet. Dort wird eine Durchströmturbine mit 
einer elektrischen Leistung von 8 kW betrieben. Die Fallhöhe beträgt dort 4,50 m. Am Einlauf ist ein Rechen 
mit einem lichten Stababstand von 15 mm vorhanden. 
Anschließend wird das Wasser über einen teilweise verrohrtem und teilweise offenen Unterwassergraben 
wieder in die Wiesau eingeleitet. 
 
Für diese beantragte Bewilligung war gemäß § 7 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) und der Nr. 13.14 der Anlage 1 zum UVPG eine allgemeine Vorprüfung durchzuführen. 
Diese Vorprüfung wurde durchgeführt und ergab im Ergebnis, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen 
der zu betrachtenden Schutzziele zu erwarten sind. Auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung kann daher 
verzichtet werden. 
 
Gemäß Art. 69 Abs. 2 Satz 2 BayWG i. V. m. Art. 73 Abs. 3, 5 und Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG werden die 
Antragsunterlagen vom 30.06.2026 bis 31.07.2026 öffentlich ausgelegt.  
 
Die Auslegung erfolgt durch Veröffentlichung im Internet (Art. 69 Abs. 2 Satz 3 BayWG).  
Sie können die Unterlagen unter folgendem Link einsehen: https://www.kreis-tir.de/landkreis/bekanntma-
chungen 
 
Auf Verlangen eines Beteiligten kann auch eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung 
gestellt werden (Art. 69 Abs. 2 Satz 3 BayWG). Wenden Sie sich in diesem Fall an das Sachgebiet 230, 
beim Landratsamt Tirschenreuth (Tel. 09631/88-252 bzw. wasserrecht@tirschenreuth.de). 
 
Jeder, dessen Belange (auch Umweltauswirkungen) durch das Vorhaben berührt werden, kann gemäß 
Art. 73 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur 
Niederschrift (die Einlegung mit einfacher E-Mail genügt nicht der Schriftform!) beim Landratsamt 
Tirschenreuth, Mähringer Straße 7, 95643 Tirschenreuth (Sachgebiet 230), aber auch bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Wiesau Einwendungen gegen den Plan erheben.  
 
Sollten Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben werden, kann nach Ablauf der Auslegungsfrist ein 
Erörterungstermin festgesetzt werden (vgl. Art. 69 Abs. 2 Satz 4 BayWG), dessen Zeitpunkt zu gegebener 
Zeit ortsüblich bekannt gemacht wird.  
 
Bereits jetzt ergehen folgende Hinweise: 

- Bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin wird auch ohne ihn verhandelt, 
- Wenn mehr als 50 Personen Einwendungen erheben, wird der Erörterungstermin durch öffentliche 

Bekanntmachung bekannt gemacht wird, 
- Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen, bei mehr als 50 Einwendern, durch öf-

fentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann. 
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Maßgeblich ist der Inhalt der im Internet veröffentlichten Unterlagen (Art. 27 a BayVwVfG). 
 
Tirschenreuth, den 15.06.2026 
Landratsamt Tirschenreuth 
 
 
 
Hubert Schicker 
Landrat 
 
 
 ___________________________________________________________________________________________   

 
 
643/2/26/2-230/Üb. 
 
 
Vollzug der Wassergesetze und des UVPG 
Antrag auf Neuerteilung einer Bewilligung für den Betrieb der Wasserkraftanlage in Leugas an der Wiesau; 
Durchführung einer allgemeinen Vorprüfung nach § 7 Abs. 1 UVPG 
Ergebnis der durchgeführten allgemeinen Vorprüfung 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
Im Ortsteil Leugas, Gemeinde Wiesau, existiert seit Jahrzehnten eine Wasserkraftanlage. Die erforderliche 
wasserrechtliche Erlaubnis war erloschen. Daher stellte der aktuelle Eigentümer 2023 einen Antrag auf 
Neuerteilung einer Bewilligung für den Betrieb der Wasserkraftanlage. 
Es mussten dann noch weitere Unterlagen nachgereicht werden. Zwischenzeitlich wurde die Vollständig-
keit der Unterlagen bestätigt, so dass man in das Verfahren einsteigen kann. 
 
Aus den Antragsunterlagen ergibt sich folgendes:  
Die Ausleitung erfolgt aus der Wiesau. Dort befindet sich eine kleine Wehrschwelle. Die max. Ausleitungs-
menge beträgt 240 l/s. Die Wehrschwelle in der Wiesau kann mit einfachen Mitteln durchgängig gestaltet 
werden. Lt. Antrag soll eine Mindestwassermenge von 20 l/s abgeleitet werden. Dieser Vorschlag ist aller-
dings noch nicht mit den Fachstellen abgestimmt. 
Ab der Ausleitung läuft das Wasser über einen teils verrohrten Oberwasserkanal zum Triebwerksgebäude, 
welches sich auf der Fl. Nr. 823, Gemarkung Schönhaid, befindet. Dort wird eine Durchströmturbine mit 
einer elektrischen Leistung von 8 kW betrieben. Die Fallhöhe beträgt dort 4,50 m. Am Einlauf ist ein Rechen 
mit einem lichten Stababstand von 15 mm vorhanden. 
Anschließend wird das Wasser über einen teilweise verrohrt und teilweise offenen Unterwassergraben 
wieder in die Wiesau eingeleitet. 
 
Für den Betrieb der Wasserkraftanlage wurde eine Bewilligung nach § 8 WHG beantragt. 
 
Nach § 7 Abs. 1 UVPG i. V. m. Nr. 13.14 der Anlage 1 zum UVPG war eine allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalls durchzuführen.  
Die durchgeführte Vorprüfung ergab, dass durch den weiteren Betrieb der Wasserkraftanlage erhebliche 
Umweltauswirkungen nicht zu erwarten sind. Insbesondere wurde festgestellt, dass zwar Biotope an den 
Ober- und Unterwasserkanal angrenzen, in diese wird aber nicht eingegriffen. Auch wurde festgestellt, 
dass sich die Wehrschwelle und Teile des Oberwasserkanals im Wasserschutzgebiet der Gemeinde Wie-
sau befinden. Bei den Brunnen handelt es sich aber um Tiefbrunnen und die dem Landratsamt vorliegen-
den Unterlagen zu den Brunnen zeigen, dass die Wiesau nicht in die Brunnen einspeist. In unmittelbarer 
Nähe zum Ober- und Unterwasserkanal befinden sich ein Bodendenkmal und ein Geotop. Da keine Ein-
griffe in das Erdreich geplant sind, ist eine Gefährdung ausgeschlossen.  
Die Vorprüfung hat daher ergeben, dass eine UVP-Pflicht nicht besteht, da durch das Vorhaben keine 
nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
 
 



Seite 105 A M T S B L A T T  

Nach § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG ist das Ergebnis der allgemeinen Vorprüfung bekannt zu machen. Ausdrück-
lich wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist (§ 5 Abs. 3 Satz 1 
UVPG).  
 
Tirschenreuth, den 15.06.2026 
Landratsamt Tirschenreuth 
 
 
 
Hubert Schicker 
Landrat 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
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 Der Landrat in Tirschenreuth 
 gez. Schicker 
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